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Donner + Partner GmbH Baden-Württemberg
Bildungszentren Heilbronn
Wilhelmstraße 23
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 963636
E-Mail: info.hn@donner-partner.eu

Ansprechpartner
Verwaltung
Tel.: 07131 963636
Fax: 07131 993519
E-Mail: info.hn@donner-partner.eu

Herr Heid (stv. Standortleitung)
Tel.: 07131 96636
E-Mail: heid.hn@donner-partner.eu

Zielgruppe

Personen, die in Pflegeheimen, Tagesein-
richtungen oder in der häuslichen Versorgung
eine Tätigkeit als zusätzliche Betreuungs- oder
Pflegekraft ausüben.

Hier finden Sie uns

Mit der Stadtbahn Haltestelle Rathaus oder
Harmonie. Mit dem Regionalbus Haltestelle
Wollhaus. Mit dem Stadtbus Haltestelle
Cäcilienstraße und Südstraße.

Heilbronn

2-tägige Fortbildung
für Betreuungskräfte -
Bewegung im Alter -
Sturzprävention

Vom 07.05. bis 08.05.2024
KLEINGRUPPE

Fortbildung nach § 4 (4) der Richtlinien
zu § 53c SGB XI (§ 43b SGB XI)



  Fortbildungsziel

Stürze können nicht nur Verletzungen
verursachen, sondern nehmen auch das
Selbstvertrauen.

Die Vermeidung von Stürzen ist eine Kernfrage
für die Gesundheit - besonders bei älteren
Menschen.

Stürze können vermieden werden. In dieser
Weiterbildung lernen Sie verschiedene
Methoden kennen, die Sie in der Praxis
anwenden können.

Lerninhalt

Reflektion und Erfahrungsaustausch•
Definintion•
Sturz, Sturzarten, Häufigkeit und Folgen•
Ursachen und Risikofaktoren•
Ziele und Zielgruppe•
Maßnahmen (Kraft-, Balance- und•
Gleichgewichtstraining,...)
Anwendungen (Trainingsorientierte•
Kurzprogramme, TIS,...)

Seminardauer

Beginn 07.05.2024

Ende 08.05.2024

Gesamt 16 Unterrichtsstd.

Unterrichtszeiten
Di. bis Mi. 08:30 - 16:00 Uhr

Seminargebühr: 280 € zzgl. Mehrwertsteuer
Mit Kalt- und Warmgetränken und kleine
Snacks.

Die Zeiten sind für Sie ungünstig oder andere Themen sind
für Sie dringender? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Gerne bieten wir Ihnen auch individuelle Inhousetermine
an.

Wir sind eine vom Regierungspräsidium anerkannte
Bildungseinrichtung nach § 10 Abs. 3 BzG
BW.(Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg) und dazu
berechtigt Bildungsmaßnahmen nach § 6 BzG BW
durchzuführen.

Info-Video

https://youtu.be/s6h_X5T-8Uo

